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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XXXVI. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LVI. Jahrgang.

Nr. 3*9. Basel, 13. September. 1§90.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung In Basel". Im Auslande nehmen alle Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberstlieutenant von Elgger.

Inhalt: Der Innere Dienst einer Schwadron im Wiederholungskurs. — Ausmarsch der 2. Rekrutenschule der
VIII. Division von Chur nach dem Wäggithal, Glarus und Wallenstadt. — Eidgenossenschaft: Portofreiheit. — Ausland:
Frankreich : Fremde Offiziere. Schiedsrichter bei den grossen Manövern des I. und II. Armeekorps.

Der innere Dienst einer Schwadron
im Wiederholnngsknrs.

Voraussichtlich werden grosse Anforderungen
an die Feldtüchtigkeit der Schwadron herantreten.

Damit sie trotz grossen Strapazen stets

feldtüchtig bleibt, ist eine, pedantisch-strenge, minutiöse

Handhabung des innern Dienstes nöthig.
Die Zuverlässigkeit der Schwadron im innern

Dienst bürgt für zuverlässiges Auftreten der

Truppe im Felddienst.
Wenn Ordnungssinn und Ordnung herrscht

in der Schwadron zu Hause, so wird auch draussen

im Felde sich Pflichtgefühl, Zuverlässigkeit,
Ordnung zeigen.

Der innere Gehalt der Schwadron entspricht
dem der Vorgesetzten, der Offiziere und
Unteroffiziere: können diese etwas, sind sie von Eifer
und Pflichtgefühl beseelt, dann ist auch die

Truppe gut und zuverlässig.
Zum Können gehört in erster Linie vollständige

Klarheit über die dienstliche Stellung und

den Wirkungskreis derselben.

Zweck dieser Arbeit ist, kurz zu berühren den

Wirkungskreis, wie ihn im innern Dienst der

Schwadron einnimmt: der Offizier vom Tag, der

Kondoffizier, der Feldweibel, der Fourier, der

Unteroffizier vom Tag und der Stallwachtchef.
Es ist zu erwarten, dass vor dem Diensteintritt

genaues Studium der Eeglemente Repeti-
tionen überflüssig mache und jeder Chargirte
klar und mit sich einig ist, was er zu thun hat.

I. Allgemeines.

Alle Befehle — seien sie gegeben zu Hause

oder während einer Uebung, ob sie den innern

Dienst betreffen oder den Dienst zu Pferde —
sind von den Untergebenen zu wiederholen und
zwar so lange, bis es unzweifelhaft ist, dass der
Befehl unzweideutig klar verstanden worden.

Behandeln Sie Ihre Untergebenen soldatisch
kurz und mit unerbittlichem Ernst, dabei aber
wohlwollend.

Der Soldat muss Eespekt haben vor den
Befehlen seines Vorgesetzten und vor diesem selbst,
aber keine Angst. Im Gegentheil: bei aller
Strenge des Vorgesetzten blickt doch der gute,
richtig behandelte Soldat mit Zutrauen zu jenem
hinauf, mit dem unerschütterlichen Vertrauen auf
dessen Wohlwollen und Gerechtigkeitssinn.

Ohne Erlaubniss des Schwadronskommandanten
sollten keine Strafen ausgesprochen werden. Die
Erlaubniss hiezu ist einzuholen am Schwadronsrapport.

Alle Meldungen im innern Dienst seitens der
Mannschaft gehen an die direkten Vorgesetzten
derselben, an die Berittchefs; von diesen dann
einerseits an den Zug (an Wachtmeister und

Lieutenant), andrerseits an die Schwadron (an
den Feldweibel).

Offiziere und Feldweibel verkehren in Sachen
des innern Dienstes nie direkt mit ihren Leuten,
sondern stets nur durch deren Unteroffiziere.

Die Leute müssen angehalten werden, tagsüber

nur solche Sachen zu melden, die sofort

erledigt werden müssen. Hieher gehören vor
Allem die Meldungen über den Gesundheitszustand

der Pferde zu Beginn von jedem Stalldienst
und vor, während und nach dem Exerziren;
sodann Meldungen über Pferde- und Mannsausrüstung,

Bewaffnung und Bekleidung, Reparaturen.
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